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Gebührentarif Breitisaal 

(vom 1. Juni 2020)
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1. Saalbenützung durch Private 

Saal leer (inkl. Foyer und Bühne) pro Tag (24 Stunden) Fr. 650.-- 

Saal mit Konzertbestuhlung  Fr. 1'000.-- 

Saal mit Bestuhlung und Tischen Fr. 1'200.-- 

Benützung Beleuchtungs- und/oder Tonanlage, zusätzlich Fr. 300.-- 

In der Mietgebühr inbegriffen ist die Benützung der Stellwände sowie des Ge-
schirrs. 

Die alleinige Miete des Foyers ist für Private nicht möglich. 

2. Saalbenützung durch Ortsvereine 

Saal ohne Bestuhlung Fr. 100.-- 

Saal mit Bestuhlung a) Fr. 200.-- 

Saalküche Fr. 100.-- 

Bühne ohne Einrichtung kostenlos 

Bühne mit Einrichtung Fr. 100.-- 

Foyer separat kostenlos 

a) Einrichten und Abräumen erfolgt durch Ortsverein 

3. Stornierungen 

ab 4 Wochen vor Anlass kostenlos 

2 bis 4 Wochen vor Anlass Fr. 100.-- 

nach 2 Wochen vor Anlass volle Gebühr 

im Zusammenhang mit der Coronavirus- 
Pandemie und vergleichbaren Ereignissen kostenlos 
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